
 

 Vorlagen-Nummer: 2026/127 
  

Dienststelle: D 3 Stabsstelle Klima / Umwelt Bad Vilbel, 20.05.2026 
Sachbearbeiter / in: Herr Kühl  
Vorlage für: 
Magistrat 01.06.2026 
Kultur- und Sozialausschuss 03.06.2026 
Stadtverordnetenversammlung 08.06.2026 

 
Betreff 
 

Beschlussfassung über den kommunalen Hitzeaktionsplan der Stadt Bad Vilbel 
  
Sachverhalt / Begründung 
Die Folgen des Klimawandels sind zunehmend auch in Deutschland spürbar. Insbesondere die Dauer und 
Intensität von Hitzeperioden nehmen zu und stellen eine wachsende gesundheitliche Belastung für die 
Bevölkerung dar. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Vilbel hat daher die Erstellung eines 
kommunalen Hitzeaktionsplans beschlossen. Auf Grundlage dieses Beschlusses wurde der nun vorliegende 
Hitzeaktionsplan erarbeitet. 
 
Der Hitzeaktionsplan dient als strategisches Instrument des Gesundheitsschutzes, der sozialen Daseinsvorsorge 
sowie der klimaangepassten Stadtentwicklung. Ziel ist es, die Bevölkerung besser auf Hitzelagen vorzubereiten, 
gesundheitliche Risiken zu minimieren und insbesondere vulnerable Bevölkerungsgruppen zu schützen. 
 
Der Plan bündelt kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zur Information, Prävention und Anpassung an 
zunehmende Hitzeereignisse. Dazu zählen unter anderem Informations- und Sensibilisierungsangebote, 
Hinweise zur Eigenvorsorge sowie die Vernetzung relevanter Einrichtungen und Akteure. 
 
Der Geltungsbereich des Hitzeaktionsplans umfasst das gesamte Stadtgebiet der Stadt Bad Vilbel. Mit der 
Beschlussfassung soll der Hitzeaktionsplan offiziell beschlossen und veröffentlicht werden. 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den als Anlage beigefügten kommunalen Hitzeaktionsplan der 
Stadt Bad Vilbel. 
 
Der Hitzeaktionsplan dient als strategisches und gesundheitsbezogenes Planungsinstrument zur Vorbereitung 
auf zukünftige Hitzelagen sowie zur Stärkung der Klimaresilienz der Stadt Bad Vilbel. Die Verwaltung wird 
beauftragt, die im Hitzeaktionsplan vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen der personellen, organisatorischen 
und finanziellen Möglichkeiten schrittweise umzusetzen sowie den Plan regelmäßig auf Aktualität zu überprüfen 
und fortzuschreiben. 
   
Beschlussgrundlage 

 Beschluss der / des       vom:        Freiwillige Leistung 
 (sonstige Beschlussgrundlage, z. B. Richtlinie)  Gesetzliche / vertragl. Leistung 

 
Haushaltsplan 
HB TB UB Haushaltsstelle Haushaltsjahr      Kostenstelle       
                  Kostenart       Kostenträger       

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine finanziellen Auswirkungen  Antrag auf Ausgabe nach § 100 HGO 
 Maßnahme wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt  Antrag auf Deckung durch Nachtrag 
 Deckung durch Budget  Folgekosten für zukünftige Jahre 

 
Ökologische und klimatische Auswirkungen: 
  

 
 
 
 

 
Gesehen und einverstanden: 

 

(Sachbearbeiter / Fachbereichsleiter)  (Dezernent ) 
 




